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Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Finanzierung politischer Parteien 
(Parteiengesetz 2012 – PartG) geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz über die Finanzierung politischer Parteien (Parteiengesetz 2012 – PartG), BGBl. I 
Nr. 56/2012, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 125/2022, wird wie folgt geändert: 

§ 2 Z 3 lautet wie folgt: 
„ „nahestehende Organisation“: eine von der politischen Partei getrennte Organisation mit eigener 
Rechtspersönlichkeit, die diese Partei oder eine andere nahestehende Organisation dieser Partei 
unterstützt oder an der Willensbildung dieser Partei oder der anderen nahestehenden Organisation dieser 
Partei, insbesondere durch Entsendungen in Organe, mitwirkt, oder an deren Willensbildung diese Partei 
mitwirkt. Für die Beurteilung sind organisatorische Kriterien wie die Festlegung der Unterstützung oder 
Mitwirkung in den Rechtsgrundlagen oder Satzungen einer der Organisationen oder der Partei 
ausschlaggebend. Für die Beurteilung, ob eine Organisation als einer politischen Partei nahestehend gilt, 
sind ebenso Kriterien wie Namensgleichheit, ein gemeinsamer Sitz oder überwiegende Personenidentität 
in Leitungsorganen oder Geschäftsführung ausschlaggebend, sofern der Vereinszweck nicht 
ausschließlich auf politikferne Ziele ausgerichtet ist. Parlamentarische Klubs im Sinne des § 1 des 
Klubfinanzierungsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 156, und Rechtsträger im Sinne des § 1 Abs. 2 des 
Publizistikförderungsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 369, sowie Landtagsklubs und je Partei eine vom 
jeweiligen Bundesland geförderte Bildungseinrichtung dieser Partei sind keine nahestehenden 
Organisationen im Sinne dieses Gesetzes,“ 
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